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Konzessionsbedingungen 

(Zusammenfassung)
Spielbanken in der Schweiz benötigen eine Konzession. Die Konzession umfasst zwei Elemente. Für die Errichtung einer Spielbank an einem bestimmten Ort bedarf es einer Standortkonzession. Für den Betrieb einer Spielbank braucht es zusätzlich eine Betriebskonzession.
Die Eidgenössische Spielbankenkommission (ESBK) ist die zuständige Aufsichtsbehörde über die Spielbanken in der Schweiz. Sie überwacht die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften und erlässt die zum Vollzug des Spielbankengesetzes notwendigen Verfügungen. Sie kontrolliert insbesondere die Geschäftsführung und den Spielbetrieb der Spielbanken, die Einhaltung der Pflichten aus dem Geldwäschereigesetz sowie die Umsetzung des Sicherheitskonzeptes und des Sozialkonzeptes. Sie ist ermächtigt, Spielbanken, die diesen Verpflichtungen nicht nachkommen, die Konzession zu entziehen.
Die ESBK ist ebenfalls zuständig für die Durchführung des Konzessionsverfahrens. Der Entscheid über die Konzessionserteilung obliegt dem Bundesrat. Dessen Entscheid ist endgültig und nicht anfechtbar. 

Standorte

Die Casinos wurden möglichst ausgewogen auf die interessierten Regionen verteilt:
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Quelle: www.switzerlandcasinos.ch
Die Schweiz gehört damit zu den casinoreichsten Ländern der Welt. Der Bundesrat wird in den nächsten fünf Jahren keine weiteren Konzessionsgesuche beurteilen. Die Branche soll Gelegenheit haben, sich zu festigen. Eine Ausnahme wird allenfalls in der Region Innerschweiz gemacht. Hier hat sich der Bundesart vorbehalten, allenfalls noch eine B-Konzession zu vergeben.
Die folgende Tabelle zeigt die wesentlichen Merkmale der beiden Konzessionstypen:
	
	Konzession A
	Konzession B

	Tischspiele
	Boulespiel; French Roulette/American Roulette (nur eine 0); Glücksrad/Big Wheel; Blackjack; Punto Banco (einschliesslich Mini und Midi Punto Banco); Baccara/Chemin de fer; Poker; Casino Stud Poker; Gow Poker; Sic Bo; Craps
	Max. 3 der folgenden Spiele:

Boulespiel; French Roulette/American Roulette (nur eine 0); Blackjack; Poker; Punto Banco (einschliesslich Mini und Midi Punto Banco); Casino Stud Poker; Sic Bo

	Glücksspielautomaten
	unbeschränkte Anzahl von Glücksspielautomaten
	höchstens 150 Glücksspielautomaten

	Jackpotsysteme
	mehrere Jackpotsysteme; Vernetzung von Spielen zur Bildung von Jackpots zwischen Spielbanken erlaubt
	ein einziges Jackpotsystem; Vernetzung nicht erlaubt

	Spielturniere
	Glücksspielturniere dürfen angeboten werden
	nur unentgeltliche Spielturniere zu Marketingzwecken erlaubt

	Einsätze / Gewinne:

	Tischspiele
	Einsatz nicht beschränkt
	Einsatz beschränkt

	Automaten
	Einsatz und Höchstgewinn pro Spiel nicht beschränkt
	Einsatz höchstens fünf Franken pro Spiel, Höchstgewinn pro Spiel maximal das 1000fache des Einsatzes

	Jackpot
	nicht begrenzt
	nicht mehr als 100 000 Franken


Eine Standortkonzession kann nur erteilt werden, wenn Standortkanton und Standortgemeinde dies befürworten und der volkswirtschaftliche Nutzen der Spielbank für die Standortregion dargelegt wurde.

Die Betriebskonzession kann nur erteilt werden, wenn die Unabhängigkeit der Geschäftsführung gegen aussen und die Überwachung des Spielbetriebes gewährleistet ist, ein Sicherheits- und ein Sozialkonzept vorliegt sowie Wirtschaftlichkeitsberechnungen vorliegen und aus diesen glaubwürdig hervorgeht, dass die Spielbank wirtschaftlich überlebensfähig ist.
Sind Standort- und Betriebskonzessionärin nicht identisch, so braucht es für die Erteilung der Betriebskonzession die Zustimmung der Standortkonzessionärin. Grundsätzlich wird pro Standortkonzession nur eine einzige Betriebskonzession erteilt.
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